
Wortlaut des Verfassungsartikels  
"Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung"  
(Gegenentwurf zur Prämiensenkungsinitiative der SVP) 

 
Der Gegenentwurf ändert die Bundesverfassung wie folgt: 
 
Art. 117 Unfallversicherung 
 
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Unfallversicherung. 
 
2 Er kann die Unfallversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen 
obligatorisch erklären. 
 
Art. 117a Krankenversicherung 
 
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Krankenversicherung. 
 
2 Die Krankenversicherung beinhaltet eine Krankenpflegeversicherung; sie kann 
auch eine Taggeldversicherung beinhalten. Die Krankenpflegeversicherung sieht 
Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft vor; sie kann auch Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit und Unfall vorsehen. 
3 Beim Erlass der Vorschriften beachtet der Bund folgende Grundsätze: 
 

a. Die Leistungen der Krankenpflege müssen wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sein. 
 
b. Die Krankenversicherung richtet sich nach den Prinzipien des Wettbewerbs 
und der Transparenz. Die Eigenverantwortung der Versicherten wird 
gefördert. 
 
c. Versicherer, die im Rahmen der Krankenversicherung tätig sein wollen, 
bedürfen einer Zulassung. 
 
d. Die Voraussetzungen, unter denen Leistungserbringer zulasten der 
Krankenpflegeversicherung tätig sein können, werden so festgelegt, dass 
eine qualitativ hochstehende Leistungserbringung und der Wettbewerb 
gewährleistet sind. 
 

4 Der Bund kann die Krankenversicherung allgemein oder für einzelne 
Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären. Im Falle einer obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung können die versicherungspflichtigen Personen frei 
wählen unter den zugelassenen Krankenversicherern und den Leistungserbringern, 
die zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung zugelassen sind. 
 
5 Bund und Kantone sorgen bei der Durchführung der Krankenversicherung im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemeinsam für eine Gesundheitsversorgung von 
hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit und koordinieren ihre Massnahmen. 
 
6 Die Krankenpflegeversicherung wird finanziert über die Prämien und die 
Kostenbeteiligungen der Versicherten sowie über öffentliche Beiträge, die 
demjenigen Träger ausgerichtet werden, der die Leistungen vergütet. Bund und 
Kantone sehen Prämienverbilligungen vor; dabei tragen sie der wirtschaftlichen 
Lage der Versicherten Rechnung. 


